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 Veröffentlicht am 18.12.2001

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

60/04 Arbeitsrecht allgemein

62 Arbeitsmarktverwaltung

Norm

AuslBG §2 Abs2;

AuslBG §26 Abs2;

AuslBG §26 Abs3;

AuslBG §28 Abs1 Z1 lita;

AuslBG §3 Abs1;

AVG §14;

Rechtssatz

Es besteht keine Verp6ichtung eines Arbeitsinspektors, mit im Zuge einer Kontrolle angetro9enen beschäftigten

Ausländern ein Protokoll aufzunehmen, um deren Aussagen "würdigen" zu können.
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